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§ 239 § 242
Schwerer Gewahrsamsbruch Falschbeurkundung

Wer
1. beschlagnahmte, gepfändete oder in 

amtlichem Gewahrsam befindliche Sachen 
unbefugt vernichtet, beschädigt oder bei
seite schafft;

2. unbefugt ein Siegel, das im Auftrag 
eines staatlichen Organs angelegt wurde, 
bricht oder ablöst,
um einen erheblichen Nachteil zu verursa
chen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft oder von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen.

A n m e r k u n g  :
Gewahrsamsbruch ohne die genannten 

Folgen kann als Ordnungswidrigkeit ver
folgt werden.

§240
U rkundenf älschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsver
kehr eine unechte Urkunde herstellt, eine 
echte Urkunde verfälscht oder von einer 
unechten oder verfälschten Urkunde Ge
brauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentli
chem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine echte Urkunde ist eine schrift

liche oder in anderer Form aufgezeichnete 
Erklärung, die in Ausübung dienstlicher 
oder sonstiger beruflicher Befugnisse oder 
in Wahrnehmung persönlicher Rechte und 
Pflichten ausgestellt wurde und Rechte und 
Pflichten begründet, ändert, aufhebt oder 
die rechtserhebliche Tatsache beweist und 
ihren Aussteller erkennen läßt.

§241
Urkundenvernichtung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsver
kehr eine Urkunde vernichtet, beschädigt, 
zurückhält oder beiseite schafft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsver
kehr eine Urkunde eines Staats- oder Wirt
schaftsorgans, einer gesellschaftlichen In
stitution, eines Notars oder einer gesell
schaftlichen Organisation (öffentliche Ur
kunde) zum Beweis rechtserheblicher Tat
sachen inhaltlich falsch herstellt, diese Her
stellung bewirkt oder von einer solchen 
Urkunde mit falschem Inhalt Gebrauch 
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§243
Nötigung zu einer Aussage

Wer als Richter, Staatsanwalt oder Mit
arbeiter eines Untersuchungsorgans in 
einem Strafverfahren Zwangsmittel an
wendet oder anwenden läßt, um Geständ
nisse oder Aussagen zu erpressen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren be
straft.

§244
Rechtsbeugung

Wer wissentlich bei der Durchführung 
eines gerichtlichen Verfahrens oder eines 
Ermittlungsverfahrens als Richter, Staats
anwalt oder Mitarbeiter eines Untersu- 
gungsorgans gesetzwidrig zugunsten oder 
zuungunsten eines Beteiligten entscheidet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
bestraft.

4. A b s c h n i t t  
Straftaten unter Verletzung 

dienstlicher Pflichten

Geheimnisverrat
§245

(1) Wer entgegen einer ihm durch Ge
setz, Arbeitsvertrag oder von einem Staats
oder Wirtschaftsorgan ausdrücklich aufer
legten Pflicht geheimzuhaltende Doku
mente oder Gegenstände für Unbefugte zu
gänglich aufbewahrt oder solche Doku
mente oder Gegenstände abhanden kom
men läßt oder in anderer Weise geheim-


